
 

 

EBINGER-WEIHNACHTSZAUBER 2025 

Allgemeine Informationen von A-Z 

A 

AUFBAU 
Donnerstag, 11.12.25 ab 15.30 Uhr  
Freitag, 12.12.2025, 07.00 bis 08.00 Uhr 

Die Stände dürfen auf keine Weise in der Straße verankert werden. Bohren, dübeln und 
das Einschlagen von Nägeln ist nicht erlaubt. Sollten Sie dies nicht beachten, wird Ihnen 
der Schaden (Auswechseln der Pflaster- und Belagssteine) in Rechnung gestellt. 

Ein Befahren des Markgebietes vor 15.30 Uhr am Do. 11.12.25 ist nicht möglich. 

ABBAU 
Stände müssen am Sonntag, 14.12.25 nach Marktende bis spätestens 21.00 Uhr von Ihnen 
abgebaut werden, für gemietete Häuschen müssen die Schlüssel bis spätestens 21.00 Uhr 
im KulTurn zurückgegeben werden. 

Ein Befahren des Markgebietes vor 18.00 Uhr am So.14.12.25 ist nicht möglich. 

B 

BÜHNEN 
Es stehen für den Ebinger Weihnachtszauber zwei Bühnen zur Verfügung. 
Hauptbühne: Kurt-Georg-Kiesinger Platz 
Auf der Hauptbühne findet am Samstag das Winter City Open Air statt. Freitag bis 
Sonntag ist ein musikalisches Programm vorgesehen. 

Zweitbühne: Bürgerturmplatz 
Auf der Zweitbühne findet am Freitag das Winter Open Air Kino statt. 
Freitag bis Sonntag ist ein musikalisches Programm vorgesehen. Ebenso das 
Kinderprogramm am Sonntag 



 

 

E 

ELEKTRISCHE GERÄTE 
Alle elektrischen Geräte müssen im Vorfeld abgenommen werden. Für Störungen ist der Betreiber 
verantwortlich und wird in Haftung genommen. 

ERÖFFNUNG 
Die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes findet am Freitag, 12.12. um 18.00 auf der Bühne 
am Kurt-Georg-Kiesinger Platz statt. 

F 

FEUERLÖSCHER/ Brandschutz 
In jedem Stand muss ein Feuerlöschgerät (mind. 11kg und max. 2 Jahre alt) vorhanden 
sein. Für die Dekoration darf nur schwer entflammbares Material verwendet werden. 
Es ist darauf zu achten, dass zwischen Leuchtmitteln und Dekorationsmaterial ein 
ausreichender Sicherheitsabstand gegeben ist. 

G 

GASPRÜFUNG 
Alle mit Gas betriebenen Geräte, Schläuche, Flaschen, etc werden durch einen unabhängigen 
Gutachter geprüft vor Inbetriebnahme geprüft und dürfen erst mit dessen Freigabe verwendet/ 
betrieben werden. Jede Prüfung kostet EUR 45,-und ist vor Ort in bar zu bezahlen bzw. wird nach 
Abstimmung in Rechnung gestellt. 

GESTATTUNG 
Die Gestattung (Ausschank von Alkohol) wird von der Stadt Albstadt erteilt. Die 
Genehmigung wird von der Citymanagement Albstadt GmbH eingeholt und den 
Betreibern in Rechnung gestellt und vor Ort im Original ausgehändigt. 

Der Ausschank von Branntwein in "Glühwein mit Schuss" ist zugelassen, vorausgesetzt, 
dass sich die Bewirtenden verpflichten: 
die Beimischung von Branntwein erfolgt nur in geringer Dimension (der 
Alkoholgehalt des „veredelten“ Glühweins soll im Bereich von normalem Glühwein liegen) 

 



 

 

GLÄSER UND SPÜLKÖRBE 
Gläser werden gegen eine Pfandgebühr in Höhe von 2 EURO ausgegeben. Spülkörbe gegen 
eine Pfandgebühr in Höhe von 5 EURO. Das Pfand ist direkt vor Ort in bar zu entrichten. 

GUTSCHEINE 
Gutscheine für Essen und Getränke werden von der Citymanagement Albstadt GmbH in 
Form eines Talers ausgegeben. Jeder Taler hat einen Wert in Höhe von 1 EURO 
Dieser Wert ist gegen Vorlage bzw. Aufstellung nach Ende des 
Weihnachtsmarktes bei der CMA schriftlich mittels Rechnung abzurechnen. Erstattung 
erfolgt durch Überweisung. 

H 

HÜTTEN 
Die Hütten der CMA werden Ihnen leer mit einer von Ihnen angemeldeten 
Stromausstattung zur Verfügung gestellt. Für die Sauberkeit und Pflege ist jeder Betreiber 
verantwortlich. Für die Dekoration gelten die Regelungen der Hüttenordnung. Diese wird 
Ihnen separat ausgehändigt. Es sind keine Schrauben, Tacker gestattet.  
 
HYGIENEVORSCHRIFTEN 
Es sind die vorgeschriebenen Hygienevorschriften einzuhalten. 

K 

Kennzeichnungspflicht für verpackte Lebensmittel 
Auch in diesem Jahr möchten wir Marktteilnehmer, die verpackte Lebensmittel (z.B. 
Gebäcktüten, selbstgemachte Marmelade, Liköre usw.) anbieten, auf die gesetzlich 
vorgeschriebene Kennzeichnungspflicht (Angabe des Herstellers, der Menge, der 
Inhaltsstoffe usw.) hinweisen. 

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auch direkt beim Amt für Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz unter Tel.: 07433/921903. 

KINDERPROGRAMM 
Das Kinderprogramm findet am Sonntag statt. Genaue Details sind im Programmheft 
enthalten. 

 



 

 

L 
LAGEPLAN 
Auf dem Lageplan finden Sie alle Ihren Stand und alle relevanten Einrichtungen. Folgende 
Standorte können Sie einsehen: 

1. Müllbehälter 
2. Spülstation 
3. Bühnen 
4. DRK 
5. WC 

M 

MARKTLEITER 
Ulrich Daum Tel.: 0151−11907764 
Das Marktleiterbüro befindet sich im Kulturm. 

Weiterer Ansprechpartner: Markus Ringle 0170−7142029 
 
MÜLLKONZEPT 
Jedem Stand wird gegen Pfand (EUR 75,-) eine Mülltonne zugeteilt. Diese 
Mülltonne ist von den Standbetreibern regelmäßig in den bereitgestellten 
Müllcontainern (siehe Lageplan) zu leeren. Die leere Mülltonne ist am Sonntagabend vor 
Abreise am KulTurm abzugeben. Nach Aufforderung während der Veranstaltung oder nach 
Ende der Veranstaltung nicht geleerte Mülltonnen werden dem Standbetreiber jeweils mit 
EUR 75,- berechnet. 

MUSIK 
Weihnachtliche Musik kann mit angemessener Lautstärke in den Ständen gespielt werden. 
Die GEMA-Gebühren sind in den Standgebühren enthalten. 

O 

OPEN AIR KINO 
Am Freitag, 12.12. um 19.30 auf dem Bürgerturmplatz. Es wird der Film Feuerzangenbowle 
gezeigt. 



 

 

ORDNUNGSAMT 
Vertreter des Ordnungsamtes werden Ihren Stand vor Marktbeginn auf Einhaltung der 
behördlichen Auflagen und Vorschriften abnehmen. 

ÖFFNUNGSZEITEN 
Die Öffnungszeiten des Marktes sind wie folgt: 
Freitag:             10.00 – 22.00 
Samstag: 09.00 – 22.00  

Sonntag: 11.00 – 18.00 

Kernöffnungszeiten sind wie folgt: 
Freitag: 10.00 – 22.00 
Samstag: 10.00 – 22.00 
Sonntag: 11.00 – 18.00 
Während der Kernöffnungszeiten sind ALLE Stände zwingend zu besetzen. 
Ab 22.00 ist Sperrstunde. Ein Verkauf nach dieser Uhrzeit ist untersagt. 
 

P 

PARKEN 
Wir empfehlen die öffentlichen Parkplätze für die Zeit während des Ebinger 
Weihnachtszaubers zu benutzen. Diese sind kostenfrei verfügbar:    

PFANDSYSTEM 
Glühweintassen werden gegen EUR 2,- je Stück in der gewünschten Menge zur 
Verfügung gestellt. Jeweils 30 Tassen passen in einen Spülkorb, für diesen sind EUR 5,- 
Pfand zu entrichten. Der Pfandbetrag wird bei Vorbestellung in der RG ausgewiesen. Das 
Spülen ist in der zentralen Spülstation kostenlos möglich. Die Glühweintassen und die 
Körbe können am Sonntagabend an der Spühlstation zurückgegeben werden. Die 
Erstattung des Pfands erfolgt durch Überweisung in der Woche nach der Veranstaltung. 

Einwegbecher und Einweggeschirr sind ausdrücklich verboten. 

PREISGESTALTUNG 
Wir empfehlen Ihnen folgende Preise: 
Glühwein: 3,50 – 4,50 EURO 
Kinderpunsch: 2,50 – 3,50 EURO 



 

 

PROGRAMMHEFT 
Das Programmheft erhalten Sie beim Check in und ist am Stand auszulegen. 

Das Programmheft wird in der Tourismus Info, im KulTurm (während des 
Weihnachtszauber) und als download auf der Homepage zur Verfügung gestellt. 

S 

SCHLÜSSEL 
Jede Hütte wird mit einem Schloss zur Absicherung versehen. Die Hütten sind zunächst 
offen, den Schlüssel erhalten sie von der Marktleitung. 

SPIRITUOSEN 
Sind nicht gestattet. Ein Ausschank von Spirituosen kann zum Ausschluß vom Markt 
führen. 

SPÜLEN 
Der Standort des Spülmobils ist dem Lageplan zu entnehmen. Der Spülvorgang ist 
selbständig vorzunehmen. Ein Ansprechpartner für die Ausgabe der Gläser ist vor Ort. 

Standdekoration 
Alle Stände müssen weihnachtlich dekoriert werden. Entsprechend den Bestimmungen für 
den Ebinger Weihnachtszauber sind die Stände unterhalb der Verkaufsfläche sowie an 
beiden Seiten und der Rückseite vollständig zu verkleiden (Tücher, Tannenreisig usw.). An 
den Dächern sind Girlanden aus Tannenreis und Lichterketten anzubringen. Die 
Verwendung von Plastikfolien jeglicher Art für Dekoration oder Verkleidung der 
Marktstände ist nicht zulässig, es sei denn, dass die Folien entsprechend verkleidet 
werden und somit nicht mehr sichtbar sind. Außerhalb der zugewiesenen Standfläche ist 
der Verkauf von Waren grundsätzlich nicht zugelassen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre 
Ware ausreichend durch LED-Strahler ausgeleuchtet wird. 

Das Nichtbeachten dieser Vorschriften kann zum Ausschluss, auch bei künftigen 
Veranstaltungen führen. 

STEHTISCHE 
Stehtische können vor den Ständen bei Bedarf aufgestellt werden. 

STROMVERSORUNG 
Siehe elektrische Geräte. Die Stromversorgung wird nach Ihrem Bedarf installiert. Leistung 
und Spannung ist der Auftragsbestätigung hinterlegt. Bei Abweichung ist es DRINGEND 
notwendig Kontakt mit dem Citymanagement Albstadt aufzunehmen. 

 



 

 

T 

TOILETTEN 
Die Lage der Toiletten entnehmen Sie dem Lageplan. 

W 

WINTER CITY OPEN AIR 
Findet am Samstag ab 17.00 auf der Bühne am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz statt. 

Z 

ZUFAHRTSWEGE 
Die Zufahrt auf das Marktgebiet ist außerhalb der Marktzeiten / Öffnungszeiten NUR über 
die Museumstraße möglich. 
Am Donnerstag ist für den Aufbau noch die Zufahrt bis 18.00 Uhr noch über die Untere 
Vorstadt möglich 
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